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Österreichs Beitrag zur Naturschutzgesetzgebung

Innerhalb der Geschichte des N atursch utzrech tes  n im m t Österreich und hier 
der NATURSCHUTZBUND einen bedeutenden P la tz  ein. Die Anregungen, die 
vom österreich ischen N atursch utzrech t ausgingen, m achten sich vor a llem  im  
deutschen Sprach- und Kulturraum  bem erkbar. U m gekehrt erfo lgten auch von 
dort w ertv o lle  A nstöße, die vom österreich ischen Recht w e ite r v erarb e ite t und 
verbessert w urden. V o n  G ü n t e r  W .  Z w a n z i g

ö  edauerlicherweise sind in 
U  Deutschland die Kenntnisse um 

diese Zusammenhänge sehr gering. So 
findet man kaum etwas über die ers
ten altösterreichischen Vogelschutzge
setze wie jene von Galizien (1854) 
oder der Steiermark (1868). Während 
in der österreichischen Literatur nach
zulesen ist, dass der Abgeordnete 
Gustav Nowak sich 1901 und 1902 im 
österreichischen Reichsrat für ein 
"Gesetz zum Schutz und zur Erhaltung 
von Naturdenkmälern" eingesetzt hat
te, ist in der deutschen Literatur darü
ber nichts zu finden. Und dies, obwohl 
Nowak sich auf den preußischen Ab
geordneten Wilhelm Wetekamp und 
dessen Initiative zur Schaffung von 
"Staatsparks" bezogen hatte (1898).

Ö s te rre ic h is c h e s  N a tu r 
s c h u tz re c h t

Besonders wichtig ist die Entwick
lung des österreichischen Natur
schutzrechtes nach 1918, als unter 
den Vorzeichen eines demokratischen 
Rechtsstaates Gesetze in den einzel
nen Ländern erlassen wurden. Die 
österreichische Naturschutzgesetzge
bung beschritt nicht nur den rechts
staatlich gebotenen Weg, sondern 
verselbständigte auch das Natur
schutzrecht. Letzteres ergab sich aus 
der von der Bundesverfassung vorge
nommenen Kompetenzverteilung 
(Denkmalschutz als Bundesrecht).

Das erste umfassende österreichi
sche Naturschutzgesetz war das nie
derösterreichische vom 3. Juli 1924.

Maßgeblich vom NATURSCHUTZ
BUND geprägt, regelte es den Schutz 
der Naturdenkmale einschließlich An
lage eines Naturschutzbuches, den 
Schutz des Landschaftsbildes, des 
Tier- und Pflanzenreiches sowie die 
Schaffung von Banngebieten (ent
sprachen den späteren Naturschutz
gebieten). Diesem Schema folgten die 
Gesetze von Tirol (1. Dez. 1924), Bur
genland (1. Juli 1926), Oberösterreich 
(29. Nov. 1927), Salzburg (16. Mai 
1929), Kärnten (27. April 1931), Vor
arlberg (19. Juli 1932) und Wien (5. 
Juli 1935). Hervorzuheben ist das 
Salzburger Naturschutzgesetz vom
16. Mai 1929, welches als einziges 
eine Entschädigungsregelung enthielt. 
Außerdem wurde der Schutz des 
Landschafts-, Orts und Stadtbildes 
geregelt, womit Salzburg den umfas
senderen Gedanken des Heimat
schutzes berücksichtigte.

D eu tsch es  N a tu rs c h u tz re c h t 
Im Deutschen Reich waren es ei

gentlich nur kleine Staaten, wie Hes
sen-Darmstadt (1902) und Oldenburg 
(1911), die bereits vor 1918 rechts
staatlich und rechtssystematisch be
achtliche Denkmal- (und Naturschutz- 
) Gesetze erlassen hatten. Ebenso ver
dienen das Lippische Heimatschutz
gesetz und das Hamburgische Denk
mal- und Naturschutzgesetz von 1920 
erwähnt zu werden. Die großen Staa
ten hingegen - vor allem Preußen und 
Bayern - begnügten sich mit General
klauseln im Polizeirecht, die nicht nur

- nach heutiger Sicht in nicht rechts
staatlicher Weise - zu Rechtsverord
nungen zum Schutze der Natur er
mächtigten, sondern darüber hinaus 
auch eine große Unübersichtlichkeit 
bewirkten.

Es darf davon ausgegangen werden, 
dass die österreichischen Natur
schutzgesetze bekannt waren, als in 
Deutschland verschiedene Entwürfe 
zum Reichsnaturschutzgesetz ausge
arbeitet wurden. Wilfried Kirsch hat in 
seiner Arbeit über "Die Naturschutz
gesetzgebung Österreichs" (Wien 
1937, S. 32) festgestellt, dass das 
Reichsnaturschutzgesetz vom 26. Juni 
1935 "die in den österrreichischen 
Naturschutzgesetzen gebräuchliche 
Systematik und die darin geprägten 
Fachausdrücke verwendet" hat.

Im  D r it te n  R e ich
Mit der "Verordnung zur Einführung 

des Reichsnaturschutzrechtes im Lan
de Österreich" vom 10. Februar 1939 
wurden die bis dahin geltenden öster
reichischen Landes-Naturschutzge- 
setze abgelöst. Im Verlaufe der folgen
den Jahre erstreckte sich der Gel
tungsbereich des Reichsnaturschutz
gesetzes mit Ausnahme der Schweiz 
und Südtirols auf den gesamten deut
schen Sprach- und Kulturraum.

N a c h  1 9 4 5
Das Reichsnaturschutzgesetz ging 

nach 1945 entsprechend den 
Grundsätzen der Rechtsüberleitung in 
das österreichische Recht in Form von

Ertappter Edel
weißräuber:
Die ersten 
Naturschutzge
setze richteten 
sich gegen 
zügelloses 
Abreissen 
von Blumen
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Landesgesetzen ein. Es verwandelte 
sich somit in 9 Landesnaturschutzge
setze und konnte durch Landesgeset
ze abgeändert oder aufgehoben wer
den. Peter Bussjäger stellt in seiner 
Arbeit Die Naturschutzkompetenz der 
Länder (W m  1995, S. 12-13) fest, 
dass „das deutsche Reichsnatur
schutzgesetz ein durchaus fortschritt
liches, zukunftsweisendes Gesetz 
war, jedoch mit dem Odium der natio
nalsozialistischen Entstehungszeit be
lastet." Es wurde im Laufe der Jahr
zehnte durch andere landesgesetzli
che Regelungen abgeändert oder er
setzt. Als Beispiel sei Niederöster
reich erwähnt, das auch nach 1945 
wieder Vorreiter war: In seinem „Ge
setz über den Schutz und die Pflege 
der Natur (Naturschutzgesetz)" vom
17. Mai 1951 wurde im Vergleich zum 
Reichsnaturschutzgesetz eine Straf
fung der Begriffe (Zielformulierungen 
und Legaldefinitionen) vorgenommen, 
was für die nachfolgenden Landesge
setze richtungweisend war. Bedeu
tend ist auch die Einführung des Be
griffes „Landschaftsschutzgebiet", der

als solcher im Reichsnaturschutzge
setz noch nicht enthalten war.

Im Wesentlichen ist das Reichsna
turschutzgesetz aber bestehen geblie
ben. Als letztes Bundesland hob es die 
Steiermark 1976 mit ihrem Natur
schutzgesetz auf.

E in flu s s  a u f d e u ts c h e  N a 
tu rs c h u tz g e s e tz e  

Die Ergebnisse der Rechtsent
wicklung in den österreichischen 
Naturschutzgesetzen flössen in den 
ersten umfassenden Gesetzesent
wurf in Deutschland -  den Entwurf 
eines Bayerischen Naturschutzgeset
zes der SPD-Landtagsfraktion (1970)
-  ein und nahmen von hier aus ihren 
Weg in einzelne Landesgesetze (z. B. 
Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz, 
1973) und wirkten sich auch auf die 
Bundesgesetzgebung aus.

U m w e lta n w a lts c h a fte n  
Als Sondergut hat Österreich die 

Umweltanwaltschaft eingeführt. Ob
wohl sie zu der aus dem schweizeri
schen Recht (Natur- und Heimat
schutzgesetz 1966) stammenden

Verbandsklage eine interessante und 
wirksame Alternative bildet, ist sie 
bislang in Deutschland nicht einge
führt worden. Auch fällt auf, dass in 
Österreich insgesamt die Bereit
schaft für direkt-demokratische M it
wirkungsmöglichkeiten größer ist, 
wobei die kritische Reflexion des 
"Hainburg-Erlebnisses" in der öster
reichischen Rechtswissenschaft eine 
große Rolle gespielt hat.

Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass eine Fortentwicklung des 
Rechts ohne Rechtsvergleich nicht 
auskommt. Die Rechtsentwicklung 
in den einzelnen Ländern (und Kan
tonen in der Schweiz) ist für die Juri
sten gleichsam das Experiment, oh
ne welches die Naturwissenschaft 
nicht auskommt. In diesem Zusam
menhang hat Österreich Beachtli
ches geleistet und verdient, gewür
digt zu werden.

Dr. jur. Günter W. Zwanzig 
Ehem. Naturschutzreferent im 
Kultusministerium Mainz 
Oberbürgermeister a. D. von 
Weißenbach, Bayern

Der N A T U R S C H U T Z B U N D  
in den Startlöchern
A m  1. D ezem ber 1913 gab der Verein  fü r Landeskun
de von NÖ. m it G ünther Schlesinger erstm als  die 
B lätter fü r N aturschutz und N atu rku nde  (später 
NA TUR und Land) heraus - der G rundstein  fü r den  
N A TU R S C H U TZB U N D  w a r gelegt. D a m it e rh ie lt der 
N atu r- und U m w eltsch u tz  erstm als  eine öffentliche  
S tim m e .

Ein Jahr zuvor, 1912, gründete der 
Forstwissenschaftler Dr. Adolf Ritter 
von Guttenberg (1839-1917) den 
Öster-reichischen Verein Natur
schutzpark. Er wurde am 4. Februar 
1924 auf Beschluss der Generalver
sammlung in den Österreichischen 
NATURSCHUTZBUND umgewan
delt. Grund war das Drängen einiger 
Kreise, die Tätigkeit auf alle Zweige 
des Naturschutzes zu erweitern. Bis

dahin beschäftigte sich der Verein in 
erster Linie mit dem Heimatschutz 
und der Denkmalpflege.

Reg. Rat. Prof. Dr. Schlesinger, 
Konservator am NÖ. Landesmuseum 
und Obmann des Vereins Natur
schutzpark, erreichte nach der Na
mensänderung, dass die Blätter auch 
an die Mitglieder des Österreichi
schen NATURSCHUTZBUNDES 
abgegeben werden konnten. Wie ver

netzt damals die „Naturschutzszene“ 
war, zeigt, dass die Blätter auch dem 
Österreichischen Lehrerverein für 
Naturkunde und der Fachstelle für 
Naturschutz als Mittei-lungsorgan 
dienten. Erste gemeinsame Adresse 
der Blätter und des NATUR
SCHUTZBUNDES war die Herren
gasse 9 in Wien I, der Abopreis be
trug 1 Krone!

Ab Oktober 1946 erschienen die 
Blätter unter dem neuen Namen NA
TUR und Land und waren offizielles 
Organ der ös-terreichi sehen Natur
schutzstellen. Von 1934 - 1938 gab 
der NATURSCHUTZBUND die 
Zeitschrift Hain sowie den Junghain 
für Kinder heraus.
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